
Stadt Waltershausen 
 
 
 
Satzung zur 2. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Waltershausen 
 
 
§ 1 Änderung der Hauptsatzung der Stadt Waltershausen 
 
Die Hauptsatzung der Stadt Waltershausen vom 12.03.2009, geändert mit der Satzung zur  
1. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Waltershausen vom 07.12.2009 wird wie folgt 
geändert: 
 
§ 12 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 
 
(6) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für die Dauer ihrer Tätigkeit 
folgende monatliche Aufwandsentschädigung 
 
Die Ortsteilbürgermeister der Ortsteile Langenhain,  
Schnepfenthal und Wahlwinkel     300,00 € 
Der 1. ehrenamtliche Beigeordnete der Stadt Waltershausen 250,00 € 
Der 2. ehrenamtliche Beigeordnete der Stadt Waltershausen 125,00 € 
 
 
§ 2 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Waltershausen, 15.10.2010 
 
 
 
 
 
Brychcy      Siegel 
Bürgermeister 


